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Resolution des SGB-Kongresses vom 27. Oktober zu den
Konjunkturbeschliissen

Arbeitnehmer und Rentner haben ein Interesse an der Bekimpfung
der Teuerung. Sie sind der Entwertung ihrer Sparguthaben und
Rentenanspriiche ausgesetzt. Sie erhalten den Ausgleich der Teue-
rung meist erst im Nachhinein und oft ohne Riickwirkung. Sie sind
also Opfer der Teuerung. Es wire ungerecht, sollten sie dazu nun
auch noch Opfer der Massnahmen zur Bekimpfung der Teuerung
werden.

Das riskieren Arbeitnehmer und Rentner aber, wenn sie am 2. De-
zember nicht nein sagen zum Beschluss iiber die Preis-, Lohn- und
Gewinniiberwachung.

Auch wenn nur der bisherige Anteil der Arbeitnehmer am Sozial-
produkt aufrechterhalten werden soll, setzt das den vollen Teue-
rungsausgleich sowie eine Steigerung der Reallohne im Ausmass der
Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Produktivitit voraus. Dieser
Anteil wird heute von verschiedenen Seiten bestritten.

Der erste Angriff galt dem &ffentlichen Personal. Die Beamten des
Bundes sollen 1973 und unter Umstinden sogar 1974 auf eine Real-
lohnverbesserung verzichten miissen. Zwischen dem Bundesrat und
den kantonalen Finanzdirektoren ist ohne Verstindigung mit den
Gewerkschaften eine Vereinbarung zur Begrenzung von Lohnver-
besserungen abgeschlossen worden. Einzelne Bundesrite, der neue
Delegierte des Bundes fiir Konjunkturfragen sowte Gruppen von
Arbeitgebern haben entweder den T euerungsausgleich in Frage ge-
stellt oder eine sogenannte Einkommenspolitik gefordert. Den
AHV- und IV-Rentnern soll nach Meinung privater Versicherungs-
gesellschaften und von Vertretern der Anbeitgeber der Teuerungs-
ausgleich fiir 1973 und 1974 vorenthalten werden.

Alle diese Vorkommnisse legen nahe, dass im Falle einer Annahme
der Lohniiberwachung ein verstirkter Angriff auf die Einkommen
der Lohnverdiener und AHV-Rentner gefiihrt werden wird. Hochst
bedenklich ist aber vor allem der Versuch, die iiber Jahrzehnte un-
ter harten Kémpfen errungene Freiheit zum Abschluss von Gesamt-
arbeitsvertriigen zu beeintrichtigen. Selbst ansatzweise Einschrin-
kungen dieser Vertragsautonomie miissen grundsitzlich abgelehnt
werden. Es besteht dazu auch kein realpolitischer Anlass, nachdem
die Gewerkschaften in ihrer Lohnpolitik dem Gesamtinteresse des
Landes stets Rechnung getragen haben. Die jahrzehntelange Vollbe-
schiftigung sowie die Aufwertung des Schweizerfrankens belegen
dies eindriicklich.

Die Preis-, Lohn- und Gewinniiberwachung ist nicht geeignet, die
Unternehmergewinne wirksam einzuschrinken. Die Geprellten
wiren vor allem die Lohn- und Gehaltsempfinger.
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Der Kongress des SGB empfiehlt allen Arbeitnehmern und ihren
stimmberechtigten Familienangehérigen, Nein zu sagen zum Be-
schluss iiber die Preis-, Lohn- und Gewinniiberwachung.
Hauptursachen der Teuerung in der Schweiz sind die durch eine
falsche Wechselkurspolitils iibermdssig angewachsene Geldmenge
und die immer spiirbarer werdende, mit Preissteigerungen verbun-
dene Verknappung von Petroleumprodukten, Rohstoffen und
Lebensmitteln. Zusdtzlich verschirft wird die Teuerung durch die
Flucht in inlindische Sachwerte wie Boden, Hauseigentum usw.
Nationale Massnahmen zur Teuerungsbekimpfung konnen bei die-
ser Sachlage nur eine begrenzic Wirkung haben. Eine niitzliche
nationale Massnahme war die Freigabe des Franken-Wechselkurses.
Neue Geldzufliisse aus dem Ausland wurden weitgehend unterbun-
den, die importierte Inflation wurde abgeschwicht. Nach wie vor
sind aber die inlindische Geldmenge und die Nachfrage nach Kre-
diten zu hoch. Die Flucht in Sachwerte geht in aller Schirfe weiter.
Der Kreditbeschluss ist deshalb nach wie vor notwendig. Er wirkt
gegen iibermiissige Kreditaufnahmen und damit auch gegen den
Zinsauftrieb. Der SGB kniipft jedoch seine Zustimmung zum Kre-
ditbeschluss an die Erwartung, dass von der Kompetenz zur Bewilli-
gung von Ausnahmekontingenten fiir den preisgiinstigen Wohnungs-
bau und den Ausbau der Infrastruktur im Rahmen des sozial Erfor-
derlichen Gebrauch gemacht wird.

Der Baubeschluss ist eine sinnvolle soziale Erginzung. Er verschafft
dem nichtluxuriésen Wohnungsbau und den Bauten fiir die Infra-
struktur einen gewissen Vorrang. Die zurzeit eher unklaren Beschiif-
tigungsaussichten in der Bauwirtschaft erfordern jedoch die diffe-
renzierte und wohldosierte Anwendung des Baubeschlusses, zumal
sich auch die zunehmende Finanzknappheit der offentlichen Haus-
halte dimpfend auf die Baunachfrage auswirkst.

Der Beschluss zur Beschrinkung der steuerfreien Abschreibungen
hat eine dhnliche Zielsetzung. Er verhindert, dass einzelne Kantone
die Konjunkturpolitik des Bundes durchkreuzen, indem sie markt-
mdchtige Unternehmungen durch hohe steuerfreie Abschreibungen
begiinstigen.

Der Kongress des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes empfiehlt
deshalb,

— fiir den Kreditbeschluss,
— fiir den Baubeschluss,
— fiir den Abschreibungsbeschluss

ein Ja in die Urne zu legen.

308



	Resolution des SGB-Kongresses vom 27. Oktober zu den Konjunkturbeschlüssen

